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Kommunale Friedhöfe  

Ortsübliche Bekanntmachung 

 

Nutzungsrecht abgelaufen 

Das Nutzungsrecht der nachfolgenden Grabstätten ist abgelaufen. Die Nutzungsberechtigten 

sind entweder verstorben und weitere Angehörige sind nicht bekannt oder die 

Nutzungsberechtigten haben über die weitere Verfahrensweise keine Entscheidung getroffen.  

 

Abt. Feld Nr.   Bestattete Person(en)  Nutzungsberechtigt  

 

Friedhof Am Wehl 

B 05 0005-07 Peter Henke    Mirja Henke 

D 02 0002  Elise Meyer geb. Käß   Dieter Schaper 

D 05 0191-92 Kurt Meyer    Charlotte Vetter 

G 1U 0163  Margarete Menge   Margarete Menge 

J 03 0001-02 Heinz Meyer    Walter Meyer-Wünsch 

P 02 0408-09 Friedrich Noke   Elsa Winkelmann 

P 02 0542  Herta Höhn geb. Sperling  Achim Höhn 

P 02 0778-79 Hildegard Klocke   Theodor Klocke 

P 4U 0135  Erhard Göring    Margarete 

Wesemann 

P 4U 0143  Lydia Oppermann geb. Kramer  Herbert Kramer 

 

Friedhof Deisterstraße 

Nord UH 0417  Elisabeth Probst   Karin Probst 

Mitte 05 0010  Gertrud Uhlich   Monika O´Kelly 

Süd 01 0307-08          Martha Schröder   Ralf Lohmeyer 
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Süd 1U 0039  Ilse Gerke    Sabine Gerke 

Süd 04 0156  Sebastian Loy    Susanne Loy 

Süd 07 0030-31 Juliana-Maria Kropf geb. Herbig Hans Peter Kropf 

Süd 17 0149-50 Friedrich Uwe Baumann  Anni Baumann 

 

Friedhof Klein Berkel 

BI  0015  Georg Lichte    Brunhilde Lichte 

E  0028-29 Lydia von Usslar   Angelika Hindennach 

 

Friedhof Afferde 

L  0079-80 Felix Gäbel    Hartmut Gäbel  

 

Die Angehörigen der auf den vorgenannten Grabstätten Bestatteten werden hiermit gebeten, 

sich unverzüglich bei der Stadt Hameln, Bereich Friedhöfe, Rathausplatz 1, 31785 Hameln, zu 

melden. Sofern bis zum 30.09.2026 keine Meldung erfolgt ist, werden die entsprechenden 

Grabstätten gem. der aktuellen Friedhofssatzung der Stadt Hameln entschädigungslos 

entzogen. Die betroffenen Grabstätten werden anschließend abgeräumt und eingesät, 

vorhandene Grabeinfassungen und Grabmale werden entschädigungslos entsorgt. 

 

 

Grabstätte ungepflegt 

Die nachfolgenden Grabstätten befinden sich in einem ungepflegten Zustand. Die 

Nutzungsberechtigten sind verstorben. 

 

Abt.   Feld   Nr.    Bestattete Person(en) Nutzungsberechtigt  

 

Friedhof Deisterstraße 

Mitte 4U 0146   Gerhard Werner  Elke Werner 
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Abt.   Feld   Nr.    Bestattete Person(en) Nutzungsberechtigt  

Friedhof Am Wehl 

P 01 0172-73  Johanna Keller  Horst Schiefelbein 

 

Friedhof Klein Berkel 

AU (R)  0022   Helene Schiefelbein  Marianne Leach 

 

Die Angehörigen der auf den vorgenannten Grabstätten Bestatteten werden hiermit gebeten, 

sich unverzüglich bei der Stadt Hameln, Bereich Friedhöfe, Rathausplatz 1, 31785 Hameln, zu 

melden. Sofern bis zum 30.09.2026 keine Meldung erfolgt ist, wird die Grabstätte gem. der 

aktuellen Friedhofssatzung der Stadt Hameln entschädigungslos entzogen. Die Grabstätte 

wird anschließend abgeräumt und eingesät, vorhandene Grabeinfassungen und Grabmale 

werden entschädigungslos entsorgt.  

 

 

Ablauf der Ruhezeiten für Bestattungen in Reihengrabstätten 

Die in § 11 der aktuellen Friedhofssatzung der Stadt Hameln festgesetzten Ruhezeiten sind 

für die Bestattungen in den nachstehend aufgeführten Reihengrabstätten bereits abgelaufen 

oder laufen innerhalb der nächsten 6 Monate ab:  

 

Die in § 11 der aktuellen Friedhofssatzung der Stadt Hameln festgesetzten Ruhezeiten laufen 

für die Bestattungen in den nachstehend aufgeführten Reihengrabstätten innerhalb der 

nächsten sechs Monate ab: 

 

Abteilung    Feld     Nrn.      

 

Friedhof Afferde: 

A    0002-0003 
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U    0010(U) 

 

Friedhof Am Wehl: 

F  2UR  0040-0066 

K  03  0508-0510,0513-0514 

K  03  0522-0527 

K  03  0532,0535-0538 

K  3U  0048-0049 

 

Friedhof Deisterstraße 

Mitte  5U  0009-0015 

 

Friedhof Klein Berkel: 

AU(R)    0014,0015 

K    0055-0056 

 

Friedhof Hastenbeck: 

EU    0001 

 

Friedhof Halvestorf: 

BUR    0003 

C    0055 

 

Die Einebnung dieser Reihengrabstätten wird gem. § 14 Abs. 4 der Friedhofssatzung hiermit 

öffentlich bekanntgemacht. 

Die Angehörigen der in den Reihengrabstätten Bestatteten, deren Ruhezeiten bereits 

abgelaufen sind, werden hiermit gebeten, einen formlosen Antrag auf Abholung von 

Grabmalen bis zum 30.09.2026 bei der Stadt Hameln, Bereich Friedhöfe, Rathausplatz 1, 

31785 Hameln, zu stellen.  
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Grabmale, deren Abholung bis spätestens drei Monate nach Ablauf der jeweiligen 

Ruhezeit nicht beantragt ist, gehen gem. § 29 Abs. 2 der Friedhofssatzung entschädigungslos 

in den Besitz der Stadt Hameln über und werden bei der Einebnung der Grabstätten kostenfrei 

und entschädigungslos entsorgt. 

Sie erreichen den Bereich Friedhöfe alternativ unter:  

bestattungsanmeldung@hameln.de und  05151 202-1327 bzw. -1834. 

 

Hameln, den 24.06.2026        STADT HAMELN 

            Der Oberbürgermeister 
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